
Protokoll der 179. Vorstandssitzung des Georg-Elias-Müller-Instituts für Psychologie 

am 16.5.2018 

Anwesend: Brinkmann, Brockmeyer, Bryant (Protokoll), Gail, Hagmayer, Hill, Lauer, Mani, 

Mattler (Vorsitz), Mayrhofer, Penke, Rakoczy, Schneider, Schroeder, Schulz-Hardt, 

Sedlmair, Treffenstädt, Valuch, Wesser 

Der Vorstand ist beschlussfähig. 

TOP   1: Genehmigung der Tagesordnung 

TOP 6 wird neu benannt: „Bleibeverhandlungen und Personalplanung“, ansonsten wird die 

Tagesordnung genehmigt. 

TOP   2: Verabschiedung des Protokolls vom 18.4.18 

Wird verschoben auf die nächste Sitzung. 

TOP   3: Mitteilungen des GD 

 H. Mattler begrüßt H. Schroeder im Vorstand. 

 Am 17./18.5.18 findet der Workshop „Clinical Decision Making“ im GEMI statt. 

 Am 20.6.18 findet der diesjährige Betriebsausflug, organisiert von Abteilung Schroeder, 

statt. 

 Am 10.7.18 findet das diesjährige Sommerfest, organisiert von Abteilung Schacht, statt. 

 Die Dozierenden werden gebeten dafür Sorge zu tragen, dass die Stühle in den Hörsälen 

wieder in Reihen aufgestellt bzw. aus benachbarten Räumen ausgeliehene Stühle 

zurückgebracht werden. Es gab diesbezüglich Beschwerden sowohl von den 

nachfolgenden Lehrenden als auch von den Reinigungskräften (Zeitaufwand). Langfristig 

müssen wahrscheinlich nochmal einige Stühle angeschafft werden. 

 Die Stabsstelle für Chancengleichheit und Diversität hat ein Informationsblatt zum 

Mutterschutz für Studentinnen verteilt mit der Bitte um Berücksichtigung (das MuSchG gilt 

seit 1.1.2018 auch für Studentinnen). Das Informationsblatt wurde an die Abteilungsleiter 

und die Sekretariate versendet. 

TOP   4: Mitteilungen aus Studienausschuss/Finanzausschuss/Prüfungskommission 

Studienausschuss 

Keine Meldungen 

Finanzausschuss  

Keine Meldungen 

Prüfungskommission 

Keine Meldungen 

 



TOP   5: Bericht vom Fakultätentag  

 H. Schulz-Hardt berichtet von der Plenarversammlung des Fakultätentags am 4.5.18.  

 Als Konsequenz aus dem Urteil des Verfassungsgerichts zur Studienplatzvergabe in der 

Humanmedizin soll ein nationales Testinstitut eingerichtet werden, das 

studiengangsspezifische Eingangstests entwickelt. Die DGPs hat eine Kommission zur 

Erarbeitung von Kriterien und Verfahren zur Studierendenauswahl eingerichtet. 

 Im nächsten WiSe wird es wieder ein CHE-Ranking geben. Der DGPs-Vorstand stand 

dem Verfahren bisher kritisch gegenüber. Verbesserungsvorschläge, um ein valideres 

Ergebnis erzielen zu können, wurden jedoch vom CHE berücksichtigt. Der DGPs-

Vorstand empfiehlt daher den Instituten nunmehr die Teilnahme und wird außerdem 

Empfehlungen herausgeben, wie die Eingaben optimiert werden können. 

 Durch die Kabinettsumbildung gibt es noch nichts Neues zum Thema 

Direktstudium/Approbationsordnung. Es ist noch nicht sicher, ob sich hier vor der 

Sommerpause noch etwas bewegt.  

 Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Psychologie bestätigen zwar grundsätzlich 

die Position der DGPs und des Fakultätentags zur Novellierung der 

Psychotherapieausbildung. Allerdings empfiehlt der WR eine Experimentierklausel, die es 

anderen Fächern (und hier vor allem der Medizin) ermöglicht, einen solchen Studiengang 

ebenfalls auszuprobieren. 

 

 Klar ist inzwischen, dass der Direkt-/Approbationsstudiengang nicht unter dem Dach eines 

allgemeinen Masters verankert werden kann, sondern als separater Studiengang 

angeboten werden muss. Im Zuge dessen spricht die DGPs jetzt auch offen von der 

Notwendigkeit, andere Masterangebote in Form entweder separater Masterstudiengänge 

(wie vom Wissenschaftsrat gefordert) oder dezidierter Schwerpunkte eines Masters in 

Psychologie zu profilieren. 

 Die DGPs möchte auch für die Masterstudiengänge ein Qualitätssiegel einführen. Hier 

sollen die wirtschaftspsychologischen Studiengänge als Vorreiter fungieren, bevor das 

Siegel auch für die übrigen Studiengänge etabliert wird. Für Masterstudiengänge der 

Wirtschaftspsychologie wurde bereits ein Kriterienkatalog erarbeitet, der kurz vor der 

Verabschiedung steht. 

 Die DGPs befürwortet und fördert das EuroPsy (European Certificate in Psychology) und 

möchte, dass die Institute das bewerben. Das EuroPsy bestätigt die Qualität der 

psychologischen Ausbildung; die Anforderungen wurden von der EFPA definiert und 

sichern europaweite gemeinsame Ausbildungsstandards. 

Mit einem Masterabschluss kann man die Anwartschaft beantragen (Kosten ca. 30 Euro), 

nach einem Jahr supervidierter Berufungserfahrung kann dann das Certificate beantragt 

werden (Kosten ca. 120-275 Euro). 

Es wird eingewendet, dass das Zertifikat bisher nur über Psychologenverbände bekannt 

ist, nicht aber in der freien Wirtschaft. Hier wird die DGPs aber auch verstärkt 

Öffentlichkeitsarbeit leisten. 



 Eine von der DGPs eingerichtete Kommission hat sich für die Abschaffung der Habilitation 

ausgesprochen, da der damit verbundene Aufwand in keinem Verhältnis zum Erfolg 

stehe. Der Fakultätentag empfiehlt, dieses Thema in allen Instituten eingehend zu 

diskutieren. 

 Eine andere DGPs-Kommission hat ein umfangreiches Papier zur Qualitätssicherung in 

der Lehre vorgelegt. Inhaltlich wurde dieses Papier auf der Plenarversammlung sehr 

positiv diskutiert. Mit den Inhalten des Papiers soll sich zunächst der Studienausschuss 

näher beschäftigen. 

TOP   6: Bleibeverhandlungen und Personalplanung 

Nicht öffentlich 

TOP   7: Versuchspersonenbezahlung 

Die Versuchspersonenvergütungen unterscheiden sich zwischen den Abteilungen. Da sich 

die Abteilungen jeweils unterschiedlichen Rahmenbedingungen ausgesetzt sehen ist ein 

gemeinsamer Orientierungswert umstritten. Der TOP wird in die nächste 

Abteilungsleiterrunde verschoben. 

TOP   8: Bezahlung von Promovierenden 

Regeln zur Finanzierung einer Promotion im Fakultätsprogramm Biologie 

1. Erst-Betreuer, Anleiter und Promovierende(r) besprechen vor Anmeldung der Dissertation die 

finanziellen Rahmenbedingungen. Dies ist dem Dekanat bei Einreichung des Zulassungsantrags 

schriftlich nachzuweisen. 

2. Neue Promotionsvorhaben dürfen nur begonnen werden, wenn die Finanzierung des/der 

Promovierenden für die Laufzeit von drei Jahren gesichert ist. Die Finanzierung soll mindestens 

mit einer 50% E13-Stelle erfolgen. In Ausnahmefällen oder zur Sicherung des Abschlusses einer 

Promotion kann vorübergehend (maximal zwölf Monate) auch eine Finanzierung als 

wissenschaftliche Hilfskraft oder durch ein Stipendium erfolgen. Ausgenommen sind von dieser 

Regel eine Förderung durch ein Stipendium einer anerkannten Förderinstitution. 

3. Sollten sich im Verlauf der Promotion grundsätzliche Änderungen bei der Finanzierung der 

Promotion ergeben, sind diese unverzüglich im Betreuungsausschuss zu besprechen und 

alternative Finanzierungswege zu suchen. Es ist sicherzustellen, dass eine alternative 

Finanzierung für mindestens drei Jahre erfolgt. Sollte hier keine Lösung gefunden werden, 

finanziert die Fakultät die Beschäftigung des/der Promovierenden für den Betreuer vor. 

Dieser Punkt wurde aus dem Fakultätsrat in die Institute gegeben. 

Der Vorstand ist sich einig, dass die Promovierenden über die geplante Finanzierung und 

auch über ein für sie ggf. bestehendes finanzielles Restrisiko aufgeklärt werden und auch 

zustimmen müssen. Es sollte jedoch weiterhin möglich sein, Promovierende aufzunehmen, 

die nicht von den Abteilungen finanziert werden, sofern diese das ausdrücklich wünschen. H. 

Penke wird das so mit in den Fakultätsrat nehmen. 

TOP   9: Entfristung von Personalstellen 

Entfristung von Personalstellen im wissenschaftlichen Dienst (Funktionsstellen) – 

FSK 20.4.2018 erste Lesung 

 

Entscheidungskriterien: 

 Ist die Professur eine Eckprofessur? 



 Wie lange überschreitet die Beschäftigungszeit der zu entfristenden Person die des 

Abteilungsleiters 

 Gibt es eine Planung des Instituts für den Einsatz der zu entfristenden Person  nach 

Ausscheiden des Abteilungsleiters? 

 

Vorschlag:  

Das Einstellungsverfahren wir unter Einbeziehung des Instituts durchgeführt, es muss ein 

zustimmendes Votum des Instituts einschließlich der Planung für den Einsatz nach Ausscheiden 

des Abteilungsleiters vorliegen. 

 

Hierbei handelt es sich um ein Thema aus der Finanz- und Strukturkommission, das zur 

weiteren Diskussion in die Institute gegeben wurde. 

Da eine solche Entfristung bei uns kapazitätsrelevant wäre, verläuft das Vorgehen bei uns 

schon so wie von der FSK vorgeschlagen. 

In diesem Zusammenhang wurde in der Habil-Kommission auch über die Kriterien für Senior 

Research Fellows gesprochen. Von dieser Möglichkeit sollte nur sparsam Gebrauch 

gemacht werden, damit nicht zu viele Dauerstellen entstehen. Außerdem ist immer die 

Absprache mit dem Vorstand erforderlich, dann wird durch eine interne Kommission geprüft 

und anschließend durch die Habil-Kommission. Voraussetzung sind eigenständige 

Publikationen sowie Drittmittel. 

TOP 10: Raumnutzung GEMI durch TBZ  

Lehrveranstaltungen des GEMI haben bisher bei der Raumvergabe Vorrang gegenüber 

Veranstaltungen des TBZ. Es besteht die Sorge, dass es dadurch zu Nachteilen für das TBZ 

kommt. Eine rechtzeitige Absprache mit der Raumkoordination Fr. Bryant sollte solche 

Nachteile effektiv vermeiden. 

TOP 11: Master-Zulassungsquote 

Es gibt 798 Bewerbungen, davon 70 interne. 

Da die verfügbare Platzzahl seit einigen Jahren ziemlich genau getroffen wird, soll an der 

Überbuchungsrate (3fach) nichts geändert werden.  

BESCHLUSS  

6 Ja-Stimmen (3 HSL), 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 

In diesem Jahr müssen nur noch 36 Interviews geführt werden, interne und Skype-Interviews 

inklusive. 

TOP 12: Personalangelegenheiten 

Hier nicht aufgeführt 

TOP 13: Verschiedenes 

Keine Meldungen 







Regeln zur Finanzierung einer Promotion im Fakultätsprogramm Biologie 

 

1. Erst-Betreuer, Anleiter und Promovierende(r) besprechen vor Anmeldung der 

Dissertation die finanziellen Rahmenbedingungen. Dies ist dem Dekanat bei 

Einreichung des Zulassungsantrags schriftlich nachzuweisen. 

 

2. Neue Promotionsvorhaben dürfen nur begonnen werden, wenn die Finanzierung 

des/der Promovierenden für die Laufzeit von drei Jahren gesichert ist. Die 

Finanzierung soll mindestens mit einer 50% E13-Stelle erfolgen. In Ausnahmefällen 

oder zur Sicherung des Abschlusses einer Promotion kann vorübergehend (maximal 

zwölf Monate) auch eine Finanzierung als wissenschaftliche Hilfskraft oder durch ein 

Stipendium erfolgen. Ausgenommen sind von dieser Regel eine Förderung durch ein 

Stipendium einer anerkannten Förderinstitution. 

 

3. Sollten sich im Verlauf der Promotion grundsätzliche Änderungen bei der 

Finanzierung der Promotion ergeben, sind diese unverzüglich im 

Betreuungsausschuss zu besprechen und alternative Finanzierungswege zu suchen. 

Es ist sicherzustellen, dass eine alternative Finanzierung für mindestens drei Jahre 

erfolgt. Sollte hier keine Lösung gefunden werden, finanziert die Fakultät die 

Beschäftigung des/der Promovierenden für den Betreuer vor. 



 

Entfristung von Personalstellen im wissenschaftlichen Dienst (Funktionsstellen) – 

FSK 20.4.2018 erste Lesung 

 

Entscheidungskriterien: 

 Ist die Professur eine Eckprofessur? 

 Wie lange überschreitet die Beschäftigungszeit der zu entfristenden Person die des 

Abteilungsleiters 

 Gibt es eine Planung des Instituts für den Einsatz der zu entfristenden Person  nach 

Ausscheiden des Abteilungsleiters? 

 

Vorschlag:  

Das Einstellungsverfahren wir unter Einbeziehung des Instituts durchgeführt, es muss ein 

zustimmendes Votum des Instituts einschließlich der Planung für den Einsatz nach 

Ausscheiden des Abteilungsleiters vorliegen. 



Übersicht Entwicklung Bewerbungen zum Master

Anzahl Bewerber, Zugelassene, Immatrikulierte

2009 2010

gesamt interne externe gesamt interne externe

Bewerber 253 42 211 387 50 337

Direktzulassung 129 34 95 109 44 65

Immatrikuliert 80 35 45 32 24 8

2011 2012

gesamt interne externe gesamt interne externe

Bewerber 381 51 330 458 49 409

Direktzulassung 162 42 120 293 44 249

Immatrikuliert 47 31 16 65 24 41

2013 2014

gesamt interne externe gesamt interne externe

Bewerber 767 84 683 743 46 697

Direktzulassung 261 64 197 171 29 142

Immatrikuliert 61 39 22 61 24 37

2015 2016

gesamt interne externe gesamt interne externe

Bewerber 853 73 780 721 70 651

Direktzulassung 224 41 183 159 43 116

Immatrikuliert 59 32 27 61 34 27

2017 2018

gesamt interne externe gesamt interne externe

Bewerber 851 86 765 798* 78 720

Direktzulassung 167 62 105

Immatrikuliert 63 37 26

* Stand: 15.05.18
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